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Endgültiger Einkunftsnachweis 
z. B. Einkommensteuerbescheid 2024 

liegt der Ärztekammer vor, 
Satzung §§ 3 + 4 (1)-(4)

Endgültiger Einkunftsnachweis 
z. B. Einkommensteuerbescheid 2024 

liegt der Ärztekammer nicht vor, 
Kammermitglied reicht Schätzung 

ein, Satzung § 6

Endgültiger Einkunftsnachweis 
z. B. Einkommensteuerbescheid 2024 

liegt der Ärztekammer nicht vor, 
UND

Kammermitglied nimmt keine
Schätzung vor bzw. weist nach

Aufforderung keine endgültigen
Nachweise nach,

Satzung § 4 (5) - (6)

Kammermitglied reicht endgültigen
Nachweis unaufgefordert nach,

sobald er vorliegt,
Satzung § 6

Beitragsschätzung von mindestens 
3.000 € wird festgesetzt,

Satzung § 4 (5) – (6)

Kammerbeitrag wird endgültig
veranlagt
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Bemessungsgrundlage des Kammerbeitrages 2026

1. Beispiel für Einkünfte aus selbständiger Arbeit

Einkünfte aus selbständiger Arbeit 2024 49.781,00€

abzüglich des halben Höchstbetrages 

zur Renten- und Krankenversicherung (Pauschalbetrag) 12.958,00€

verminderte Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit 36.823,00€

Bemessungsgrundlage für Kammerbeitragsberechnung: 36.823,00€

Berechnung des Beitrages: 36.823,00€ x 0,6% 220,00€

zu zahlender Kammerbeitrag 220,00€

2. Beispiel für Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit

Bruttoarbeitslohn 2024 41.106,00€

abzüglich Werbungskosten 2.593,00€

Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit 38.513,00€

Bemessungsgrundlage für Kammerbeitragsberechnung: 38.513,00€

Berechnung des Beitrages: 38.513,00 x 0,6% 231,00€

zu zahlender Kammerbeitrag 231,00€
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